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1) den von dem Bibliothekar zu erstattenden Jahresbericht
(§. 22) prüft und dem Senat mit ihren Bemerkungen
dazu binnen vier Wochen vorlegt; -

«

2) dem Bibliothekar diejenigen Werke bezeichnet, deren An-

schassung ihr im Interesse des Universitäts-Unterrichtes
besonders wünschenswertherscheint;

Z) beim Ankause ganzer Bibliotheken und bei Anschafsung
einzelner Werke oder Sammlungen, für welche die etats-

mäßigenMittel der Universitäts-Bibliotheknicht reichen,
die darauf gerichteten Anträge des Bibliothekars prüft
und dem Senat darüber berichtet (§. 19).

Der Senat ist befugt, über Angelegenheiten der Bibliothek
von der Bibliotheks-Kommission Berichte einzufordern.
§. lo. Der Vorsitzeude der Kommission berust dieselbe im

Mai und November jeden Jahres zu ordentlichen, sowie nach
seinem Ermessenbei besonderen Veranlassungen zu außerordent-

lichen Sitzungen, in denen die im §. 9 bezeichnetenGeschäfte
erledigt werden.

Der Bibliothekar der Universitäts-Bibliothek kann zu allen

diesen Sitzungen, jedoch nur mit berathender Stimme zugezo-

gen werden.

Il. Verwaltung der Universitäts-Bibliothek.

§. U. Geleitet wird die Universitäts-Bibliothek durch den

Bibliothekar, unter welchem die Kustoden, die wissenschaft-
. . . .

. lichen Hilssarbeiter und die Diener sungiren.Dle Konmfwn erneuert sich m der Art« daß Im
s §.12. Die Anstellung des Bibliothekars erfolgt durch Kö-

2 nigliche Ernennung, nachdem vorher der Senat der Universi- .

tät über die in Aussicht genommene Persönlichkeitgehört wor-

den ist.

§. 13. Die übrigen Beamten der Bibliothek werden durch
den Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Ange-
legenheiten ernannt.

; §. l4. WissenschaftlicheHilssarbeiter werden durch den Bi-

bliothekarangenommen und entlassen. Anträge auf Remune-

nachdem die regelmäßigeNeuwahl vorgenommen worden ist, z rirung derselben aus dem dafür bestimmten dauernden Fonds
eines ihrer Mitglieder durch Stimmenmehkhejk zum Vorsitzen- s dürfen von dem Bibliothekar in der Regel erst·dann gestellt
den auf ein Jahr« Dem Senat ist Von dem Aussalle der s werden, wenn sie durch eine Probezeit ihre Befähigungsur den

Wahl Mittheilungzu machen· I bibliothekarischen Beruf gezeigt haben.

Si 9— Die Bibliotheks-Kommission wirkt bei der Verwal- l §. 15. Die Vereidigung der angestellten Beamten erfolgt
UUlg der UniversitätssBibliothekinder Art mit, daß sie · i

KönigreichPreußen.
Reglement für die Universitäts-Bibliothekzu Berlin.

Vom 21. Juni 1877.

1. Allgemeine Bestimmungen.

§. 1. Die Universitäts-Bibliothekbildet ein selbstständiges
«

UNiVeksitäts-Jnstitutunter der unmittelbaren Aufsicht des Mini-

sters der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten.
§· 2. Der Senat der Universität ist berechtigt und ver-

Pflichtet, darüber zu wachen, daß die Bibliothek ihrer Bestim-
Mmlg entsprechend verwaltet werde.

"

§. Z. Als Organ des Senats ist eine Bibliotheks-Kom-
mission eingesetzt mit der Aufgabe, eine dauernde Verbindung

der Bibliothek herzustellen, und auf Einrichtungen und zweck-
mäßige Vermehrung der letzteren einen angemessenen Einfluß
zu üben.

§. 4. Jn der Bibliotheks-Kommission wird jede Fakultät
durch ein, die philosophische Fakultät durch zwei Mitglieder,
eins für die historisch-philologische,das andere für die mathe-
matisch-naturwissenschastlicheSeite vertreten.

§. 5. Wählbar in die Kommission ist jeder ordentliche oder

außerordentlicheProfessor. Die Annahme der Wahl kann aus

Gründen, über deren Zulassung die betreffende Fakultät ent-

scheidet,abgelehnt werden.

§. 6.

Januar jeden Jahres eine Fakultät und zwar nach der Ord-

nung der Fakultäten auf Aufforderung des Rektors zu einer

Neuwahl des bez. der beiden aus ihr hervorgegangenen Mit-

glieder schreitet. Dabei ist jedoch das ausgeschiedene Mitglied
wieder wählbar.

’

-

§. 7. Eine außerordentliche Neuwahl erfolgt, wenn vor

Ablan seiner vierjährigen Amtszeit ein Mitglied durch den
Tod oder motivirten Rücktritt ausscheidet
§—8i Die Kommission erwählt im Januar jeden Jahres, :

durch denUniversitätsrichter in Gegenwart des Bibliothekars.
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Die Verpflichtung der Hilfsarbeiter geschieht durch den Bib-

liothekar.
«

.

a. Geschäftskreis des Bibliothekars.
§. 16. Der Bibliothekar hat die Aussicht über die dienst-

licheThätigkeitsämmtlicherbei der Bibliothek angestellten Beam-

ten und beschäftigtenHilfsarbeiter. Er weist jedem Beamten

feine Funktionen an und überwacht deren pünktlicheAus-

führung.
§. l7. Der Bibliothekar hat für die Ergänzung und Ver-

vollständigungder Bibliothek durch zweckmäßigeAnkäufe der

neuen Erscheinungen der Literatur, sowie durch Erwerbungen
auf Versteigerungen, durch Ankäufe auf antiquarischem Wege,

oder durch Umtausch von Dubletten Sorge zu tragen. Bei al-

len diesen Erwerbungen sind Vorschläge der Bibliotheks-Kom-
mission (§. 9) thunlichst zu berücksichtigen.

§. 18. Jm Lesezimmer der Bibliothek liegt ein allwöchent-
lich von dem Bibliothekar zu revidirendes Desideraten-Buch
aus, worin die zur Benutzung der Bibliothek Berechtigten ihre

etwaigen Wünsche, auf welche möglichstRücksichtgenommen
werden soll, eintragen können.

§. 19. Anträge auf Ankäufe, für welchedie etatsmäßigen
Mittel der Bibliothek nicht ausreichen und eine außerordent-

liche Bewilligung erforderlich sein würde, sind von dem Biblio-

thekar durch Vermittelung der Bibliotheks-Kommission und des

Senats dem Minister einzureichen.
§. 20. Der Bibliothekar führt die Aufsicht über das Lo-

kal und das vorschriftsmäßigzu verzeichnende Inventar der

Bibliothek. Er hat die Siegel der Bibliothek in Gewahrsam
und erbricht die an die Bibliothek eingehenden und unterzeich-
net die von ihr ausgehenden Schreiben. Er hat die eingehen-
den Rechnuugen der Buchhändler und der für die Bibliothek
arbeitenden Handwerker zu prüfen und mit der erforderlichen
Zahlungs-Anweisung zu versehen, die Kontrakte über die zur

Hausverwaltung nothwendigen Lieferungen abzuschließen,sowie
auch bei nothwendig werdenden baulichen Veränderungen die

erforderlichen Anträge zu stellen.

§. 21. Der Bibliothekar hat dafür zu sorgen, daß die vor-

handenen Kataloge ordnungsmäßigfortgesührt und alle Bü-

cher mit der Jnventarisations-Nummer versehen werden. Jhm
liegt auch die Ober-Aufsicht über die Ausführung der neue-n

Katalog-Arbeiten ob.

§. 22. Der Bibliothekar hat alljährlichbis zum 15. Mai

einen Bericht über die im Laufe des verflossenenEtatsjahres
vorgekommenen Veränderungen, über den Umfang der Benut-

zung der Bibliothek, sowie über die wichtigeren neuen Erwer-

bungen für dieselbe der Bibliotheks-Kommissioneinzureichen,
welche den Bericht nach Maßgabe des J. 9 prüft und dem Se-

nat zur Uebermittelung an den Minister vorlegt.
§. 23. Von etwaigen Anträgen auf Veränderungen in der

Verwaltung und Benutzung der Bibliothek hat der Bibliothekar
der Bibliotheks-Kommission Mittheilung zu machen.
§. 24. Der Bibliothekar hat jedes Mal beim Beginne der

Herbstferiendie Revision eines Theiles des Bücherbestandes an-

zustellen, und das Ergebniß derselben ist in den Jahresbericht
aufzunehmen(§. 22).. .

,

Die Revision der im· Lesesaale aufgestellten Werke findet
vierteljährlichstatt.

«

§. 25. Jst der Bibliothekar durch Krankheit an der Wahr-
nehmung seines Amtes verhindert oder beurlaubt, so gehen seine
Obliegenheiten an den ersten Kustos über, falls nicht seitens
des Ministers eine andere Bestimmung getroffen wird.

b. Pflichten der Kustoden und wissenschaftlichen
Hilfsarbeiter.

§. 26. Die regelmäßigendienstlichen Funktionen der Ku-

stoden, die von dem Bibliothekar unter sie vertheilt werden-
sind hauptsächlichfolgende:

1) die Fortführung der vorhandenenKataloge,
2) die Mitwirkung an der Ausarbeitung der neu anzule-

genden Real-Kataloge,
«

3) das tägliche Aufsuchen der von den Benutzern der Bi-

bliothek für den Lesesaal oder den häuslichenGebrauch
verlangten Bücher,

4) das Einordnen der zurückgeliefertenoder neu zur Bi-

bliothek gekommeneuBücher,
5) die Einziehung der Pflichtexemplare,
6) die Führung der Liste über die dem Buchbinder zu

übergebenden Bücher und die Bestimmung der Ein-

bände der zu bindenden Bücher,

7) die Beaufsichtigung des Lesesaales,
8) die Wahrnehmung des gesammten Ausleihegeschäftes,
9) die Beforgung der Archiv- und Registraturgeschäfteder

Bibliothek,
10) die vorschriftsmäßigeFührung des Jnventariums,
II) die Besorgung der Korrespondenz

§. 27. Die Kustoden haben sich eine genaue Kenntniß des

Bücher-Bestandes der Bibliothek auch in denjenigen Fächern,
welche nicht ihrer speziellen Beaufsichtigunganvertraut sind,

anzueignen, um sichnöthigenfallsgegenseitig vertreten zu können.

Desgleichen haben sie die Anschaffung vielfach begehrter
Werke bei dem Bibliothekar zu beantragen und denselben auf
vorhandene Lücken aufmerksam zu machen.

Die Kustoden haben sich ferner mit den neueren und älte-

ren Erscheinungen der Literatur sorgfältig bekannt zu machen.
Hierfür wird ihnen eine fleißigeDurchsicht der antiquarischen
und Auktions-Kataloge, sowie der Literatur-Zeitungen zur Pflicht
gemacht.

»

§. 28. Die wissenschaftlichenHilfsarbeiter haben sich un-

ter der Leitung und Aufsicht der Kustoden an den Dienstge-
schäftenund namentlich auch an der Beaufsichtigung des Lese-
faales zu betheiligen.

«

§.29. Jn Behinderungsfällen haben die Kustoden dem

Bibliothekar rechtzeitig Anzeige zu machen und dieser die Stell-

vertretung anzuordnen.
§. 30. Jm Verkehre mit dem Publikum haben sich die

Kustoden eines zuvorkommenden Benehmens zu befleißigen,ins-

besondere die wissenschaftlichen Anfragen der Benutzer der

Bibliothek, soweit es die Dienstgeschäfteerlauben, zu beant-

worten.

§. 31. Die regelmäßigenDienststundeu der Kustoden und

ständigenHilfsarbeiter sind täglich, außer an Sonn- und Feier-
tagen, von 9 Uhr Morgens bis 2 Uhr Mittags. Sonnabends

aber nur bis 1 Uhr Mittags. Je einer von ihnen führt

außerdemwerktäglich,mit Ausnahme des Sonnabends, von 4

Uhr Nachmittags bis 7 Uhr Abends die Aufsicht im Lesesaale.

Soweit die laufenden Geschäfte in den vorgeschriebenenDienst-

stunden nicht erledigt werden können, sind die Beamten auch
über dieselben hinaus verpflichtet ihre Thätigkeit der Bibliothek
zu widmen. .

Urlaub bis zur Dauer von 14 Tagen kann ihnen von dem

Bibliothekar, für eine längere Dauer nur durch den Minister
der geistlichen 2c. Angelegenheiten gegeben werden. Jhrem

i Wunschedanach soll innerhalb der Universitäts-Ferienoder wenn
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sonst das Interesse der Bibliothek es erlaubt, thunlichsi bis zu

einer Dauer von vier Wochen in jedem Jahre stattgegeben wer-

den. Auch ist es« dem Bibliothekar gestattet, während der Uni-

versitäts-Fe·rien,sofern die ordnungsmäßigeVerwaltung und

Benutzung der Bibliothek nicht darunter leidet, eine Verringe-

rung der regelmäßigenArbeitszeit eintreten zu lassen.

§. 32. Der Bibliothekar ist befugt, wenn es nothwendig
erscheint, Konferenzen der Beamten zu berufen.

o. Obliegenheiten der Diener.

§. 33. Die Diener erhalten die Anweisungen für ihre
dienstlichen Obliegenheiten von dem Bibliothekar.

§. 34. Der erste Bibliotheksdiener erhält eine Dienstwoh-

nung im Bibliotheksgebäudeund hat den Dienst im Hause, den

gehörigenVerschlußder Zugänge zur Bibliothek nach dem Ende

der Geschäftsstunden, das Schließen der Fensterlädenin den

Parterre-Räumen,das Oeffnen und Schließen der Fenster, das

Anzünden und Auslöschen der Gasflanimen unter Beobachtung
der nöthigen Vorsichtsmaßregelnzu besorgen. Auch hat der-

selbe alle außer den Dienststnnden für die Bibliothek ankom-

menden Sendungen in Empfang zu nehmen«

§. 35. Einem der Diener ist die Reinigung der zum dienst-

lich-en Gebrauche bestimmten Wäsche gegen eine festzusetzende
vierteljährlicheRemuneration aufzutragen.
§. 36. Die Bibliotheksdiener haben die Zettelkasten zu der

ihnen vorgeschriebenen Zeit zu leeren, die von den Kustoden

zum Gebrauche für das Publikum herausgesuchten Bücher zu

sammeln, die zurückgekommenenBücher in die Säle zu verthei-
len, bei den ExpeditionsgeschäftenHilfe zu leisten und die Mahn-
briefe auszutragen, wofür sie die in §. 60 festgesetztenGebüh-
ren beziehen. Einer der Diener hat während der Nachmittag-
stunden von 2—4 Uhr die Aufsicht im Lesesaale zu führen.

§. 37. Die Bibliotheksdiener haben die Bücher zu stem-

peln, soweit dies nicht durch die Buchbinder geschieht, sowie
kleinere Buchbinderarbeiten, z. B. das Aufkleben der Etiquetten
zu besorgen.
§. 38. Bei der Frühjahrs- und der großenHerbst-Reini-

gung haben sich sämmtlicheDiener zu betheiligen. Soweit es

nothwendig ist, werden ihnen andere Arbeitskräfte beigegeben.
§. 39. Das Heizen der Oefen, die Beaufsichtigungder Heiz-

und Beleuchtungs-Vorrichtungen, sowie die wöchentlicheReini-

gung des Lesesaales, des Expeditionszimmers, des Hörsaales,
der Flure, Treppen und der Arbeitszimmer der Beamten be-

sorgt der Hausdiener.
§. 40. Für das Reinigen der Höfe, des Bürgersteiges,

das Absahren des Mülls und Schnees, sowie für alle übrigen
häuslichen Arbeiten, die zur Reinigung und Erhaltung des

Bibliotheksgebäudeserforderlich sind, hat der erste Diener Sorge
zu tragen.
§. 41. Allen Dienern wird dem Publikum gegenüber eine

anständigeHaltung zur Pflicht gemacht. Trinkgelder für dienst-
liche Leistungen anzunehmen, ist ihnen streng untersagt.

lll. Benutzung der Bibliothek.

§.42. Die der Universitäts-Bibliothekgehörigen Werke

können benutzt werden: l) im Lesesaale und L) außerhalb der

Bibliothek.
a. Besuch des Lesesaales.

§. 43. Zur Benutzung der Bücher im Lesesaale sind be-

berechtigt: (

l) ohne Weiteres:
a. die Lehrer und Beamten der Universität-

b. die Mitglieder der Akademie der Wissenschaften und

des Senats der Akademie der Künste,

L) gegen Vorzeigung der Erkennungs- oder Legitimations-
karte (§. 53):

a. die Studirenden der Universität,
b. die zum Hören der Vorlesungen an derselben Berech-

tigten.
Z) Infofern unter Berücksichtigungder allgemeinen Unter-

richtszweckeund der besonderen Interessen der unter Nr. 1 und

2 genannten Personen als zulässig erscheint, kann die Benut-

zung der Bibliothek auch anderen Personen durch den Biblio-

thekar auf ihr Ersuchen gestattet werden.

§. 44. Der Lesesaal ist mit Ausnahme der Sonn- und

Feiertage täglich von 9 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends,
Sonnabends Von 9 Uhr Morgens bis l Uhr Mittags geöffnet.
Während der Universitäts-Feriendarf der Bibliothekar eine dein

verringerten Bedürfnisse des leseberechtigten Publikums entspre-
chende Beschränkungder Benutzungszeit eintreten lassen.

§. 45. Im Lesesaale ist lautes Sprechen und jede andere

Störung der Lesenden untersagt.
«

§. 46. Wer ein Werk aus der Universitäts-Bibliothek im

Lesesaale zu benutzen wünscht, hat einen Bestellzettel von vor-

geschriebener Form einzureichen, auf welchem der Titel des ver-

langten Werkes in ausreichender Vollständigkeit,Name, Stand

und Wohnung des Bestellers und die Bemerkung »für den Le-

sesaal«in deutlicher Schrift verzeichnet stehen muß.
Für jedes einzelne Werk ist ein besonderer Bestellzettel er-

forderlich.
Die Bestellzettelkönnen in die in der Bibliothek und in

der Universität befindlichenZettelkasten gelegt werden.

Die Bestellung kann auch durch eine an die Universitäts-

Bibliothek adressirte Postkarte geschehen;der Bestellzettel ist
dann bei Empfangnahme des Werkes nachzuliefern. Für jedes
einzelne Werk ist eine besondere Postkarte erforderlich.

Die Bestellzettel gelten von der Empfangnahme bis zur

Zurückgabeder darauf verzeichnetenWerke als Empfangsscheine
für dieselben.
§. 47. Die bis 1074 Uhr Morgens eingegangenen oder

in die im vorhergehenden §. erwähnten Zettelkasten gelegten
Bestellzettelwerden noch an demselben Tage berücksichtigt

Die Besteller erhalten die verlangten Bücher durch die in

dem Lesesaale fungirenden Beamten.

Jst ein sverlangtes Buch nicht vorhanden oder ausgeliehen,
so wird der Bestellzettel mit einer entsprechenden Bemerkung
dem Besteller zurückgegeben.

«

§. 48. Die in den Schränken des Lesesaales aufgestellten
Bücher und Zeitschriften, über welche ein Verzeichnißausliegt,
werden zur Benutzung im Lesesaale auch ohne vorherige Bestel-
lung sofort verabfolgt.
§. 49· Den in §. 43 unter Nr. 1 genannten Personen wer-»

den Bücher in der Regel auch ohne vorangegangene Bestellung
gegen eine Empfangsbescheinigungzum Gebrauche im Lesesaale
verabsolgt.
§. 50. Die erhaltenen Bücher sind nach gemachtem Ge-

brauche gegen Rückgabeder Bestellzettelan den die Aufsicht im

Lesesaale führenden Beamten zurückzuliefern.
Wünscht der Besteller ein Buch am nächstfolgendenTage

wieder zu benutzen, so wird dasselbe auf sein Ersuchen für ihn
zurückgestellt.Doch kann dies nicht länger als 14 Tage hin-
tereinander beansprucht werden, falls die Bücherinzwischenvon

anderer Seite verlangt worden sind.
,
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§. 51. Jn der Regel werden nur wissenschaftlicheWerke

verabfolgt, andere nur, wenn der wissenschaftlicheZweckihrer

Benutzung nachgewiesen wird,

Handschriften und seltene Drucke, kostbare Werke mit Ab-

bildungen und Kartenwerke dürfen nur an dem dazu bestimm-
ten Tische benutzt werden.

b. Ausleihen von Büchern.

§. 52. Zum Entleihen von Büchern aus der Universitäts-

Bibliothek sind berechtigt:
"

l) ohne Weiteres die in §. 43 unter Nr. 1 genannten Per-
soneu;

2) gegen Kaution die Studirenden der Universität und

zum Hören von Vorlesungen an derselben Berechtigten,
welche sich als solche jedesmal bei Empfaugnahme von

Büchern zu legitimiren haben;
B) ebenfalls gegen Kaution diejenigen Personen, denen der

Bibliothekar nach Maßgabe des §. 43 Nr. 3 die dauernde

Benutzung der Universitäts-Bibliothek gestattet;
4) auswärtige Benutzer gleichfalls gegen Kaution und mit

der Maßgabe des §. 43 Nr. 3 aus eine in jedem ein-

zelnen Falle vom Bibliothekar zu bestimmende Zeitdauer.
Die Kosten der Verpackung und Hin- und Rücksendung
trägt der Entleiher.
§. 53. Die Formulare der Kautionen für die Benutzung

der Universitäts-Bibliothek werden auf derselben in den Ge-

schäftsstunden (§. 57) ausgegeben.
«

«

Die Studirenden der Universität haben bei dem Entleihen
von Büchern jedesmal ihre Erkennungskarte vorzuzeigen.
Für alle übrigen die Bibliothek gegen Kaution Benutzen-

den werden besondere Ligitimationskarten ausgestellt und eben-

falls in den Geschäftsstundender Bibliothek daselbst ausgegeben.
§. 54. Zur Aussiellung von Kautionen sind berechtigt:

I) die ordentlichen und außerordentlichenProfessoren
der Universität, sowie der Universitätsrichter;

2) die Mitglieder der Akademie der Wissenschaften;
3) die Mitglieder des Senats der Akademie der Künste;
4) die Direktoren der höheren Lehranstalten Berlins.

§. 55. Handschriften, seltene Drucke, Kupfer- und Karten-

werke, bibliogravhische Hilfsmittel, Wörterbücher,die Schriften
der gelehrten Gesellschaften und Zeitschriften, überhaupt kost-
bare oder bändereicheWerke sowie die in den Schränken des

Lesesaales aufgestellten Bücher sind der Regel nach nur im Le-

sesaale zu benutzen, und können nur ausnahmsweise mit aus-

drücklicherGenehmigung des Bibliothekars und auf kurze Zeit
ausgeliehen werden« Für nicht wissenschaftlicheBücher gilt die

Bestimmung des §. 51.

§. 56. Die Bestellung der zu entleihenden Bücher und de-

ren Ausgabe geschieht in derselben Weise wie bei den für den

Lesesaal verlangten (§. 46); nur ist auf den Bestellzetteln die

Bemerkung »für den Lesesaal« wegzulassen.
§. 57. Zum Abholen der zu entleihenden und zur Zurück-

gabe der entliehenen Bücher sind an den Tagen, an welchen
die Bibliothek geöffnetist, die Stunden von 9 bis 2 Uhr, Sonn-

abends bis 1 Uhr, und während der Herbstferien die Stunden
von 11 bis l Uhr bestimmt.
§. 58. Die in §. 43 unter Nr. 1 genannten Personen kön-

nen der Regel nach zu jeder Zeit, wo die Bibliothek geöffnet
ist, auch ohne vorhergehende Bestellung Bücher entleihen.
§. 59. Mit den Bestellzetteln nicht vorhandener, verliehe-

ner oder nicht zu verleihender Bücher wird in der in §. 47

Absatz 3 angegebenen Weise verfahren.
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§. 60. Die Entleiher müssen,sofern nicht auf besonderes Er-

sucheneine längere Frist gestattet wird, die entliehenen Bücher spä-
testens vier Wochen (=28 Tage) nach dem Tage des Empfanges
zurückgebenoder die Verlängerung der Benutzungszeit nachsu-
chen, die ihnen auf angemessene Zeit gewährt werden kann,
wenn das Buch nicht inzwischen anderweitig verlangt worden

ist. Wer Bücher über die ihm bewilligte Frist hinaus behält,
wird durch einen Mahnbrief erinnert, für welchen er dem über-

bringenden Bibliotheks-Diener fünfzigPfennige Gebühreu, wenn

er aber inzwischen seine Wohnung verändert hat, ohne der Bi-

bliothek davon Anzeige zu machen, das Doppelte zu entrichten s

hat. Erfolgt auch hierauf noch nicht die Zurückgabeder Bü-

cher an dem nächstfolgendenBibliothekstage, so kann die Mah-
nung wiederholt werden; bleibt dieselbe abermals unbeachtet,-
so wird das Buch in der Wohnung des Entleihers durch ei-

nen der Bibliotheks-Diener abgeholt; der Entleiher hat die da-

raus entstehenden Kosten zu tragen und verliert für das lau-

fende, bezw. für das nächstfolgendeSemester das Recht zur Be-

nutzung der Bibliothek
Ausnahmsweise können auch vor Ablauf der gewöhnlichen

Termine die entliehenen Bücher von der Bibliotheks-Berwal-

tung zurückverlangtwerden, wenn dies im Interesse des Dien-

stes nothwendig ist.

§. 61. Die im §. 43 unter Nr.1 genannten Personen
dürfen die entliehenen Werke, falls sie nicht von anderer Seite

verlangt werden, bis zum Schlusse des Semesters behalten.
§. 62. Es ist nicht gestattet, Bücher auf den Namen eines

Andern zu entleihen oder dieselben an einen Andern weiter zu

verleihen·

§. 63. Im Laufe des Monats August, vor dem Beginne
der Herbftferien, müssenalle von der Universitäts-Bibliothek
entliehenen Bücher behufs der vorschriftsmäßigenRevision zu-

rückgeliefertwerden. Die Aufforderung dazu wird in hiesigen
Zeitungen, deren Auswahl dem Bibliothekar zusteht, und durch

Anschlag in der Bibliothek und am schwarzen Brette der Uni-

versität erlassen. .

§. 64. Wer ein aus der Bibliothek entliehenes oder im

Lesesaale benutztes Buch durch Striche, eingeschriebeueBemer-

kungen oder aus irgend eine andere Art entstellt, beschmutzt,
beschädigtoder es verliert und binnen einer nach den Umstän-

den zu bestimmenden Frist nicht wieder ersetzt, bezahlt dafür
den von dem Bibliothekar zu berechnenden Preis. Die Benut-

zer der Bibliothek haben beim Empfange jedes Buches von dem

Zustande desselbenKenntniß zu nehmen, etwa vorhandene Schä-
den anzuzeigen und auf dem Bestellzettel kurz vermerken zu lassen.
§. 65. Keinem Studirenden der Universität wird das Ab-

gangs-Zeugniß oder die auf dem Universitäts-Gerichtenieder-

gelegten Legitimations-Papiere ausgehändigt, wenn er nicht
eine von der Bibliotheks-Verwaltung ausgestellte Bescheinigung
beibringt, daß er die entliehenen Bücher richtig zurückgeliefert
oder die Bibliothek überhaupt nicht benutzt hat.

c. Eintritt in die Büchersäle.

§. 66. Das Betreten der Büchersäle der Universitäts-

Bibliothek ist außer den Beamten derselben ohne ausdrückliche
Erlaubniß des Bibliothekars nur den in §. 43 unter Nr. 1 ge-

nannten Personen gestattet.
IV. Benutzung des Hörsaales.

§. 67. Die Benutzung des Hörsaales der Universitäts-Bi-

bliothek durch die Professoren und Dozenten der Universität

findet nach den für die Auditorien im Universitäts-Gebäude

geltenden Bestimmungen statt.
"
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Die Registratnr der Universität erstattet darüber zu Anfang

jedes Semesters an den Bibliothekar Anzeige
« «

§. 68. Wünsche der Universitätslehrer in Betreff zeitwei-

liger Verabfolgung von Werken für den Hörsaalsind von der

Bibliotheks-Verwaltung thunlichst zu berücksichtigenDie Ge-

währ für die richtige Zurücklieferungdieser Werke übernimmt

der betreffende Universitätslehrer.
Berlin, den 21. Juni 18.77.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten
Falk.

ad. U. l. 1824.

Gntachten der KöniglichenWissenschaftlichenDeputation für das

Midizinalweseu zu Berlin, die Beleuchtung der Wohn-, Schlaf-
und Unterrichtsriiume in Alumnaten von Unterrichtsanstalten be-

treffend. Vom 27. Juni 1877.«

Ew. Exzellenz haben uns mittelst hohen Erlasses vom 12.

d. M. beauftragt, uns gutachtlich darüber zu äußern, ob und

in wie weit die Beleuchtung der Wohn-, Schlaf- und Unter-
richtsräume in einem Alumnat wie Schulpforta durch Gaslicht
zu der BesorgnißbegründetenAnlaß böte, daß dadurch die Ge-

sundheit der Alumnen gefährdet, insbesondere auch eine ungün-

stigeEinwirkung auf die Augen der Zöglinge herbeigeführtwerde.

Indem wir uns beehren, den uns initgetheilten Bericht des

Königl. Provinzial-Schulkollegiumszu Magdeburg, betreffend
·

die Errichtung einer Mineralöl-Gasanstalt, anbei wieder anzu-

schließen,verfehlen wir nicht, diesem Aufträge in Rachstehendem
ganz gehorsamst nachzukommen.

Aus den Anlagen ergiebt sich zunächst, daß eine bessere
künstlicheBeleuchtung für Schulpforta ein dringendes Bedürf-
niß ist. Bis jetzt wurden in den Klassen- und Wohnstuben nur

Oellanipen benutzt, welche nach einem langjährigenGebrauche
immer weniger ihren Zweck erfüllten, vielmehr hinreichenden
Anlaß zu Klagen darboten. Bei der Wiederbenutzung von

Lampenlicht in Schnlpforta müßten 192 Lampen angeschafft
werden. Die Lampen für Petroleum haben aber die Qellam-

pen verdrängt, so das letztere besonders angefertigt werden

müßten, wenn man sie wieder in Gebrauch ziehen wollte. Jn
diesem Falle würden aber alle mit der,Benutzung von-Lampen
verbundenen Uebelstände wieder Platz greifen und um so unan-

genehmer empfunden werden, als sich gegenwärtig überall in

größernAnstalten das Gaslicht mit Recht eingebürgerthat, da

es so große Vortheile dem Lampenlichte gegenüber gewährt-
daß seine Einführung allgemein empfohlen werden kann.

Wenn auch in neuerer Zeit die Petroleumlampen sehr he-

liebt geworden sind, so ist doch bei denselben sehr in Erwägungzu

ziehen,daß eine so große Zahl von Lampen, wie-sie in Schul-
pforta erforderlich ist, die größte Sorgfalt bei der Behandlung
und Reinigung nothwendig macht, auch einsehr gutes Brennöl

erheischt, wenn nicht eine sehr belästigendeund für Manche uner-

träglichePetroleum-Atmosphäreentstehensoll,abgesehen davon,

daß auch die Aufbewahrung großer Mengen von Petroleum
und die damit verbundenen Manipulationen nicht immer ohne

Gefahr sind.
Aber auch in der Menge der Verbrennungsprodukte, welche

sich bei der künstlichenBeleuchtung in den betreffendenRäumen
ansammeln, genießtdas Petroleum keinen Vorzug vor dem Gas-

licht, da die bezüglichenUntersuchungen ergeben haben, daß
das Petroleum bei gleicherLichtstärkemehr Kohlensäureals das

Leuchtgasentwickelt. Dieser Umstand dürfte in Schulpforta
ganz besonders in’s Gewicht fallen, da dort im Winter an den

kürzestenTagen von 5—-8, Abends von circa 3»——10Uhr, fo-
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mit täglich etwa 10 Stunden künstlicheBeleuchtungzur Ver-

wendung kommt.

Das Gaslicht besitzt von vornherein den großen Vorzug
der Bequemlichkeit;es überhebt aller Sorge für die schwierige
Jnstandhaltung der Lampen, führt somit eine vollständigeUn-

abhängigkeitvon der Aufmerksamkeit der Bediensteten herbei
und liefert eine gleichmäßigeLichtquelle,die beim täglichenGe-

brauche nur des Anzündens und Auslöschensbedarf, Vortheile,
die namentlich in Alumnaten durch keine andere Beleuchtung
zu erreichen sind. —

Die Leuchtgasbeleuchtungist nicht überall wegen der Schwie-
rigkeit der Anlage und des Kostenpunktes anzubringen;dagegen
hat die Neuzeit ein Verfahren gelehrt, welches auch abgelege-
nen, mit städtischenGasanstalten nicht zu verbindenden Woh-
nungen den Nutzen des Gaslichtes zu verschaffen vermag.

Dasselbe besteht darin, daß man statt der Steinkohle die

Rückstände bei der Darstellung des Solaröls oder Paraffins
aus Braunkohle zur Vergasung verwendet.

Schulpforta ist gleichzeitig so gelegen, daß es diese Rück-
stände sehr leicht aus der nächstenUmgebung beziehen und da-

her große Transportkosten vermeiden kann. Die Fabrikation
dieses Mineralölgases ist einfach und reinlich, wie aus folgeri-
der Beschreibung hervorgeht:

«

Von den verschiedenen FabrikationssRückständenwird vor-

zugsweisedas sogenannte Paraffinöl benutzt, welches mittels

einer sinnreichen Vorrichtung tropfenweise den in’s Glühen ge-

brachten Retorten zufließtund sich mit Wasserstoffgasvermischt,
welches sich gleichzeitigdurch Zersetzungvon Wasser mittels glü-
hender Eisenfeilspäneentwickelt

Die Gase gelangen in die sogenannte Hydraulik oder Vor-

lage, in welcher sich ein höchst geringer Theerrückstand absetzt,
alsdann in die sogenannten KondenfationsAund Reinigungs-
Apparate; um sich im Gasometer anzusammeln, der in der Re-

gel einen für 3 Tage ausreichenden Vorrath von Gas umfaßt.
Da das Parasfinöl frei von Schwefel und Stickstoff ist, so

kommen alle komplizirten Reinigungsapparate, welche die Dar-

stellung des gewöhnlichenLeuchtgases aus Steinkohlen schwie-
rig und kostspielig machen, ganz in Wegfall. Es sind daher
auch keine bedeutenden Arbeitskräfte erforderlich. Nach den bis-

herigen Erfahrungen reicht eine Arbeitskraft bei der Speisung
von 200 Flammen vollständigaus. Selbstverständlichmuß bei

der Leitung der Röhren auf deren Dichtigkeit und Material, so-
wie auf das richtige Verhältnißder Dimensionen der verschie-
denen Röhren und der Menge des Gases, welches dieselben
«durchströmt,dieselbe sachverständigeRücksichtwie beim Stein-

kohlengase genommen werden. Eben so wenig darf es an ei- --

ner Einrichtung fehlen, welche jede einzelne Abzweigung vom

Hauptrohre am Einfallspunkte in die Gebäude abstellt, so daß
das Gas in allen damit versehenenStuben, Versammlungs-
räumen, Korridoren 2c. auf einmal abgesperrt werden kann,
wenn dieser Hauptkran geschlossen wird. Die Ueberwachung
desselben muß einem Bedienstetenanvertraut werden, welcher
jeden Abend den Verschlußdes Hauptkrans bewirkt, wenn vom -

Gaslichte kein Gebrauch mehr gemacht wird.
Was die Beschaffenheitdes Mineralölgases betrifft, so exi-

stirt zwar hierüber noch keine ganz genau Analyse; so viel steht
aber fest, daß dasselbe sehr kohlenstossreichist und daher auch
lbei vollkommenerVerbrennung einen großen Lichteffekterzeugt.

Die Verbrennungsprodukte bestehen aus,.Kohlensäure und

Wasser. Das Mineralölgas hat in dieser Beziehung ebenfalls
einen entschiedenen Vorng vor dem Steinkohlengas, welches
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niemals von seinem Schwefelgehalt so vollständiggereinigt wer-

den kann, daß sich unter den Verbrennungsprodukten nicht stets

mehr oder weniger Spuren von schwefligerSäure finden sollten.
Die Brenner für Mineralölgas verlangen wegen dessen

größerenKohlenstoffsgehaltes eine besondere Konstruktion und

eine 4 mal kleinere Oeffnung als die für Steinkohlengas, um

eben die vollkommene Verbrennung des Kohlenstoffes sicher
zu stellen.

Die Form der Brenner ist bei allen Gasarten dieselbe.
Die sog. Fischschwanzbrenner liefern jedoch eine unruhige und

flatternde Flamme und sind daher nur auf den Korridoren, in

den Versammlungs- und Turn-Sälen 2c. zu benutzen, während
in den Studir- und Klassenstuben nur der kreisförmigeArgand-
brenner zur Verwendung kommen kann, da er eine ruhige«Licht-

quelle liefert, welche beim Mineralölgase einer Lichtstärkevon

10-—12 Normalkerzen gleichkommt, wenn pro Stunde und

Flamme 1 Kubikfuß Gas verbraucht wird.

Die Benutzung des Gaslichtes in Schlafräumen ist im All-

gemeinen nicht zu empfehlen, da die Erfahrung gelehrt hat,
daß sich wegen undichter Röhren eine größereMenge von Gas

allmählichansammeln kann, wodurch für die Jnsassen mannig-
fache Gefahren entstehen können. Diese können aber vermieden

werden, wenn die Beleuchtung von außen mittels des Ober-

lichts der Thüren zu bewerkstelligen ist und die lokalen Ver-

hältnisse diese Art von Beleuchtung gestatten. Wir machen auch
auf die in England gebräuchlichenSonnenbrenner aufmerksam,
wobei mehrere Gasflammen in der Mitte der Decke eines Saa-

les in kreisförmigerGruppirung angebracht sind und mit ei-

nem nach außen führenden Schlot in Verbindung stehen, so
daß gleichzeitig eine zwekmäßige Ventilation vermittelt wird.

Leider läßt sichdiese Einrichtung nicht in alten Gebäuden herstel-
len, weil sie schon beim Bauprojekte eine Berücksichtigungverlangt.

Sollten in Schulpforta Schlaf- und Arbeitsräume nicht ge-

trennt sein, so würden wir in Anbetracht der großen Vorzüge
des Gaslichtes auf dasselbe nicht verzichten, ein desto größeres
Gewicht aber auf eine kräftige Ventilation der betreffenden
Räume legen, auch eine zweckmäßigeAufstellung und sorgfältige
Ueberwachung der Hauptkrane zur Bedingung machen.

Was den Einfluß des Gaslichtes auf die Augen der Schü-

ler betrifft,.so bemerken wir in dieser Beziehung Folgendes:
Jm Allgemeinen hat sich nach der bisherigen Erfahrung der

Augenärzte kein uachtheiliger Einfluß des Gaslichtes auf die

Augen bemerkbar gemacht, wenn dasselbe sachgemäßbenutzt
wird und namentlich Einrichtungen vorhanden sind, wodurch
die direkte Einwirkung der hellen Flamme auf die Augen ver-

hütet wird. Zu diesem Zweckedienen im Allgemeinen Schirme
oder Glocken. Sehr nachtheilig sind aber die dunklen undurch-

lässigenBlechschirme und alle Klagen beim Gebrauche des Gas-

lichtes sind fast durchgängig nur auf diese unzweckmäßigeEin-

richtung zurückzuführen.Da nämlich das Auge hierbei im

Dunkeln verweilt, aber auf eine stark beleuchtete Fläche blickt,
so muß auf die Dauer Blendung und Ueberreizung der Augen
mit ihren mannigfachen nachtheiligen Folgen entstehen. Ganz
geeignet sind nur Milchglasglocken, welche das Licht mehr zer-

streuen und das Auge nicht unangenehm beeinflussen.
Ersahrungsgemäß entwickelt sich beim Gaslichte mehr

Wärme; die Gasflamme darf daher nicht in zu großer Nähe
der Köpfe der Schüler angebracht sein, weil die strahlende
Wärme, welche sie aussendet, Kongestionen zum Gehirn und

Kopfschmerzenzu erzeugen vermag. Da sich aber in der Regel
mehrere Schüler an einer Gasflamme betheiligen, so muß schon
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aus diesem Grunde die Lichstquellehöher angebracht werden,
so daß die unangenehme Einwirkung der strahlenden Wärme
in Wegfall kommt, namentlich wenn man die sogenannte Tel-

lerbeleuchtung wählt, wobei eine größere, trichterförmiggestal-
tete Glocke von Milchglas nach unten durch einen Glasteller

abgeschlossen wird. Hiernach erfährt das herabfallende Licht
eine zweckmäßigeZerstreuung und Milderung seiner Intensität.
Gleichzeitig wird auch »dasSchwanken der Flamme durch Luft-
bewegung verhütet und die dem Auge höchstwohlthuende Wir-

kung einer ruhig fortbrennenden Lichtquelle noch mehr gesichert.
Unter besonderen Umständen können bei einer krankhaft

erhöhtenReizbarkeit der Augen gleichzeitigschwachbläulicheCh-
linder verwendet werden. Ju Schulpforta sind aber bis jetzt
keine besonderen Augenkrankheiten zur Behandlung gekommen
und die einzelnen Fälle von kontagiöserAugenentzündung sind

auf Einschleppung zurückzuführen,da diese Krankheit in Thü-

ringen häufiger als irgend wo auftritt. Das helle und gleich-
mäßige Gaslicht wird jedenfalls günstigerauf das Sehvermö-
gen einwirken, als die bisherige Oelbeleuchtung, die sich na-

mentlich auch für eine gemeinschaftlicheBenutzung viel weniger
gut eignet als das Gaslicht.

Jn dieser Beziehung kommt es nur auf eine richtige Ver-

theilung der Lichtquelle an, damit jedem Schüler die ausrei-

chende Lichtmenge zu Theil wird, da zu wenig Licht eben so

sehr durch Ueberanstrengung,wie zu viel Licht durch Blendung
schadet.

Jm Allgemeinen kann man annehmen, daß ein Argand-
brenner mit der obengedachten Einrichtung wenigstens vier Schü-
lern genügendes Licht gewährt, wenn die Sitze derselben zweck-
entsprechend gruppirt sind.

Auf Grund dieser Erörterungenfassen wir unser Gutach-
ten in Folgendem zusammen:

l) Die Einführung des Mineralölgases in Schulpforta als

Beleuchtungsmittel unterliegt keinein sanitären Bedenken und

verdient jeder anderen künstlichenBeleuchtung vorgezogen zu
werden.

2) Das Mineralölgas ist seiner Beschaffenheit nach freier
von fremden Bestandtheilenals das Steinkohlenleuchtgas, ob-

gleich beide Gase in Bezugauf Feuersgefahr mit derselben Vor-

sicht zu behandeln sind.
Z) Die Benutzung des Mineralölgases in Schlafräumen ist

zu vermeiden, wenn diese nur als solche gebraucht werden; es

sei denn, daß die Beleuchtung von außen anzubringen ist.

4) Findet keine Trennung der Schlaf- und Wohnräume

statt, so würden wir bei den großenVorzügen des Mineral-

ölgases gegen seine Verwendung kein Bedenken erheben, wenn

die gedachten Bedingungen erfüllt werden.

5) Jn allen Unterrichts- und Wohnräumen ist eine nachthei-
lige Einwirkung der Gasbeleuchtung auf die Augen nicht im

Geringsten zu befürchten,wenn

a. Argandbrenner mit Tellereinrichtung benutzt werden;
b. wenn die Brenner bei gemeinschaftlicherArbeit in zweck-
mäßiger Höhe angebracht sind;

c. wenn die Lichtquelle zu einer angemessenen und der

Zahl der Schüler entsprechenden Vertheilung gelangt«
Berlin, den 27. Juni 1877.

KöniglicheWissenschaftlicheDeputation für das Medizinalwesen.
An

Unterschriften
den Königl. Staats- und Minister der geistlichenic.

Angelegenheiten Herrn Dr. Falk, Exzellenz.
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Ministerial-Erlaß, die Fortdauer des Gehaltsbezügeseines·Ele-
mentarlehrers für die Zeit der Militärdienstlerstung,wie die

Stellvertretungskosten betreffend. Vom 20. Juni 1877.

Berlin, den 20. Juni 1877.

Auf die Vorstellung vom 12. Januar d. I. eröfsne ich dem

Schulvorstande, daß die Frage, ob den Lehrern, welche einen

zum Militärdienste eingezogenen Lehrer vertreten haben, eine

Remuneration für diese Mühwaltung zu gewähren ist, je nach

Lage der konkreten Verhältnisse und nach dem Umfange der

Mehrleistungen zu beurtheilen ist und daß ich mich in dem vorlie-

genden Falle nicht veranlaßt finden kann, den Lehrern, welchedie

Vertretung des zur Ableistung seiner sechswöchentlichenDienst-

pflicht eingezogenen Lehrers N. übernommen haben, eine beson-
dere Remuneration zu bewilligen und deren Zahlung anzuordnen.

Im Uebrigen bemerke ich, daß, wie auch von der König-

lichen Regierung in N. verfügt worden ist, angestellten Lehrern
für die Zeit ihrer Militärdienstleistung das Gehalt nicht vor-

enthalten werden kann und daß die Kosten der Stellvertretung
in dem Falle, daß die Schulgemeinde bei der Berufung des

Lehrers mitgewirkt hat, auch von dieser getragen werden müssen.
Der Minister der geistlichen ec. Angelegenheiten

A Falk.
.

- n

den Schulnorstand zu N-
U. III. 6977.

Verfügung des Evangeliskhen Ober-Kirchenraths, die Leitung des

Religionsnnterrichtes in den Volksschulen betreff. Vom 7. Juli 1877.

Berlin, den 7. Juli 1877.

Aus den Bericht vom 17. Mai d. I., betreffend die Lei-

tung des Neligions-Unterrichtes in den Volksschulen, eröffnen
wir dem Königlichen Konsistorium, daß unter den Religion-Zige-
sellschaften, welchen nach §. 24 der Verfassungs-Urkunde diese

Leitung obliegt, nicht die einzelnen Kirchengemeinden, sondern
die organisirten Religionsgemeinschaften anzusehen sind, wel-

chen die Gemeinden als Glieder angehören. Für die Ausübung
der Leitung in den einzelnen Gemeinden die geeigneten Per-
sonen zu bestellen, ist daher nicht Sache der Gemeinde-Kirchen-
räthe, sondern der vorgesetztenKirchenbehörde.

Da es sich bei der Leitung des Religions-Unterrichtes in

den Volksschulen, im Unterschiede von der Aufsicht über den-

selben, einzig und allein um den religiösen Inhalt der Unter-

weisung handelt, so ist der Natur der Sache nach der Träger
des kirchlichen Lehramtes in der Gemeinde, also der Pfarrer,
die hierzu berufene Persönlichkeit Nur wo mehrere Psarrgeist-
liche in einer Gemeinde fest angestellt sind, oder wo etwa die

Schulaufsichts-Behörde der Ausübung der Leitung durch den

Mart-Geistlichen im staatlichenInteresse widersprechen sollte, wird
es erforderlich, daß die kirchlicheBehörde die Uebertragung der

Leitung an eine bestimmte Persönlichkeitversügt. Dabei bleibt

es ihrem Ermessen überlassen,vorher den Genieinde-Kirchenrath
über die in Betracht kommenden örtlichenVerhältnissezu hören.

Was den im §. 16 der Kirchengemeinde-Ordnungbegrün-
deten Beruf des Gemeinde-Kirchenraths anlangt, die religiöse
Erziehung der Jugend zu beachten und die Interessen der Ge-

meinde in Beziehung aus die Schule zu vertreten, so verleiht
derselbe dem Gemeinde-Kirchenrath kein Recht zu unmittelbarer

Einwirkungauf den Religionsunterricht oder zu dessenKontrole

durch deputirte Mitglieder des Gemeinde-Kirchenraths. Viel-

mehr beschränktsich in dieser Beziehung sein Recht darauf- in

seinen Sitzungen durch die Mittheilungen des geistlichenLeiters
des Religionsunterrichtes diejenige Kenntniß von dem Stande

des letzteren zu erhalten, welche ihn in die Lage setzt, auch diese
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Seite der religiösenIugenderziehung beachten und die einschla-
genden Interessen der Gemeinde vertreten zu können. Die Form
dieser Vertretung kann nicht über Wünsche und Anträge hin-
ausgehen, welche entweder an den geistlichenLeiter des Reli-

gionsunterrichtes oder an vorgesetzte staatliche oder kirchliche
Organe gerichtet werden. Findet sich der Geistliche von sich
aus zu Klagen oder Anträgen an die Schulbehörde veranlaßt,
so wird er, bevor er dieselben ergehen läßt, in der Regel dem

Gemeinde-Kirchenrathe davon Mittheilung zu machen und Ge-

legenheit zur Aeußerungzu geben haben.
Bezüglich der Art und Weise, wie die kirchliche Leitung

des Religionsunterrichtes auszuüben ist, darf nicht aus dem

Auge gelassen werden, daß der Staat sich vorbehalten hat, die

Grenzen dieser der Kirche in der öffentlichenSchule zuständigen
Funktion der Leitung zu bestimmen. Desinitive Vorschiiften
über dieselbe seitens des Kirchen-Regiments werden daher ver-

, tagt werden müssen, bis das in Aussichtgenommene staatliche
Schulgesetz dem in der Verfassung gewährleistetenRechte der

Religionsgesellschasten bestimmtere Umrisse gegeben hat.
Aus diesem Grunde überlassen wir es dem Königlichen

Konsistorium, über die Art und Weise, wie die Leitung des

Religions-Unterrichtes zu handhaben sei, vorläufig bei sich dar-

bietendem Anlaß geeignete Verfügung zu treffen. Dabei sind
insbesondere die Geistlichen, welche die Lokal-Schulaufsichtnicht
inne haben, auf den im Unterschiede von derselben ihnen be-

züglich der Leitung des Religionsunterrichtes obliegenden Be-,
ruf, so wie aus Inhalt und Begrenzung desselben hinzuweisen.

Evangelischer Ober-Kirchenrath.
Herrmann

Königreichwürttemberg
Konsistorial-Erlaßan sämmtlicheOrts- und Bezirksschulinspekto-
ren, betreffend Einführung von gedruckten Rechenaufgaben-Samm-

lungen für die Hand der Schüler. Vom 7. Juni 1877.

Bereits in §. 23 des Normallehrplans ist empfohlen, den

Schülern im Rechnen gedruckte Aufgabensammlungen in die

Hand zu geben. In vielen Schulen ist auch die Einführung
solcher Aufgabenheste ohne Schwierigkeit gelungen, und diesel-
ben haben sich bewährt durch große Zeitersparniß, durch Ver-

meidung der mit bloßemDiktiren verbundenen Schreibefehler,
durch die Möglichkeit,schwächereund bessere Schüler mit den

für sie passenden Aufgaben zur Selbstbeschäftigung,zur häus-
lichen Uebung und zur Wiederholung zu versehen, auch den

lebensitzern mittelst verschiedener Ausgaben das Abschreiben zu
erschweren. Ie mehr gerade bei unsern schwierigen Schulver-
hältnissendarnach getrachtet werden muß, die kurz zugemessene
Zeit voll auszunützen und durch die geeignetsten Lehrmittel das

Lernen und Ueben zu fördern, desto mehr ist aus Einführung
solcher den Rechenunterricht erleichternden Hilfsmittel zu drin-

gen. Da nun auch für die ungünstiger gestellten ein- und

zweiklassigen Schulen praktische und wohlfeile Rechenhefte dar-

geboten werden, sollte nicht länger gezögert werden, sämmt-
liche Rechenschülerin den Besitz passender Aufgabenheste zu

bringen, durch welche übrigens das immerhin nothwendige und

zweckmäßigeDiktiren von Rechenexempelnnicht ausgeschlossen
sein soll. Für die ärmsten Schüler hat der Schulfond einzu-
treten, auch sür die übrigen kann er behufs einer leichteren
und wohlfeileren Gesammtbestellung Vorschüsseleisten, dazu bie-

ten sich noch andere Wege dar, in sicherer und angemessener
Weise die allgemeine Einführung zu bewerkstelligen. Es wird
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insbesondere Aufgabe der Bezirksschulversammluiigensein, diese
Wege zu berathen und durch gemeinsame Beschlüssedie wich-
tige Sache, der auch die gemeinschaftlichenOberämtersin Schul-
sachen ihre kräftige Unterstützungverleihen werden, zum er-

wünschtenZiele zu führen. ,

Die Bezirksschnlinspektorate haben bis I. Mai 1878 hier-
her besonders zu berichten, in welchen Schulen jedes Bezirks
Rechenausgaben in der Hand der Schiller sind und in welchen
nicht, unter Angabe der Gründe hiervon.

Stuttgart, den 7. Juni 1877. ·»
-

Bitzen

Kaiserthnm Oelterreich
Erlaß des Minister-s für Kultus und Unterricht vom 21. Juli
1877, Z; 8531, an die Landesschulbehiirden, betreffend eine Ver-

einbarung mit der königlichsächsischenRegierung wegen gegensei-
tiger Durchführungder Schuh-flicht

Da es wünschenswerth erschien, daß der aus Grund der j
österreichischenSchulgesetze beobachtete Vorgang, wonach bezüg-
lich der Schulpflicht zwischen den Kindern der Jn- und Aus-

E

länder ein Unterschied nicht gemacht wird, auch im Königreiche
Sachsen rücksichtlichder Kinder der sich dortlands aufhaltenden
österreichischenStaatsangehörigen Platz greife, so wurde zwi-
schen der diesseitigen und der königlich sächsischenRegierung

T

durch Austausch von Ministerial-Erklärungen die Vereinbarung
dahin getroffen, »daß die, den .- im österreichischenReichsw-

the vertretenen — Ländern angehörenden Kinder, welche sich
im KönigreicheSachsen aushalten, und die dem Königreiche?

Sachsen angehörenden Kinder, welche sich in den im österrei-

chischen Reichsrathe vertretenen Ländern aushalten, nach Maß-
gabe der im Lande des Aufenthaltes bestehenden Gesetze, wie

Jnländer zum Besuche der Schule herangezogen werden sollen «

und daß diese Nöthigung zum Besuche der Schule sich nicht
nur auf die eigentliche Elementar- oder Volksschule, sondern
wo daneben eine sogenannte Sonntags-, Fortbildungs- oder

Wiederholungs-Schule mit obligatorischem Charakter besteht,
auch aus diese erstreckensoll.«

Die ,,Deutsche Schulzeitung«,
Central-Organ siir ganz Deutschland, herausgegeben von

«

» Fr. Eduard Keller,
enthält in Nr. 35: Amtliches. Leitortikel:

lin (Kreis-Lehrerbibliotheken. Staatsznschusz siir Lehrer.
niiterrichtes bei den politischen Wahlen.
schränkung der Rechte der Schulvorsteher.

» rigen Pensionsverhältnisseder Volksschullehren

Herstellung von Turngeräthen.

Als Thema für die diesjäh-

(Klosterschullehrerinnen. Kulturkampf); Aus Baden (Der Sonnabend-Unter-
richt für die verschiedenen Konfessionen); Aus Dänemark (Volkshochschulens.
Berliner-Nachrichten Vermischtes: Traben. Halberstadt. Köln.
Anhalt. Todtenschan. Nachrichten Vakante Lehrerstellen. Die
Beilage (Orgun des Vereins deutscher Lehrer-innen und Erzieherinnen) euc-

hiilt: Ueber italienische Kunstschätze,Vortrag von Elisab. Fürsten Dr.
Rauch’s Vorträge über die Methodik des Deutschen Sprachunterrichts. —

verlag von R. b. Friileriehs in-Blberfe1d.
Lehrhueh iler Geometrle als Leitfaden

beim Unterricht an höheren Lehranstalten Von W. blink-
5. Autiage ·Preisbrosehirt 3 Mark-

Lehrhueh iler treu-os. sprache. von ic. seiner-
I. Cursus. Preis cartonirt l Mark 50 Pf.

Speciell für das Bedürfniss derjenigen Schulen bearbeitet, die das Frau-
, Zösisehe als erste fremde spreche lehren.

Probe-Exemplure
s

hsöswerden von der Verlugshanillung gerne zut- vertijgung geste t.

Die diesjährige allge- ,

meine schleswig-holsteinischeLehrerversammlung Ko rrespondenzen: Ber- ,

Ausfall des Schul- I

.
Be- Z

Personalien); Breslaii (Die tran-
å Gegen Einsendung von 5 Mark versendet die Apotheke in Lauter-

rigen General-Lehrerkonferenzen); Heinsberg (Schöne Toleranz); München
(
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.. Königl. pr. Preussisehes,

"

Grossherzogh Balllschcs,
Hekzogl säehsisehes,

«

J Paksil Hoheuuollerwsehes
und

Kaksil Zutuäuisehes

Hof-Pianoforte- u. Kunst-lustitut,
Magtlehurg, Berlinerstu Ur. 25 n. 26.

. Beste Bezngsqnelle für preisgekrönte Pianino’s. Flügel,
.

» Harmoninms (Estey-Cottage-:Orgeln) und Oeldrnck-Gcmi’ilde
«

Jeden schenres Akquisition durch leichteste·RatcnzasllmgewFunfiahriae kontraktlirhe Garantie. Die Herren ehrer er-

halten bekannten Rabatt An- nnd Verkauf gebrauchter Instrumente
Preislisteu, Prospekte und illustrirte Kataloge gratis. [86]

Wilhelm Emmer,
Inhaber der Verdieiift-Medaille für Kunst

und Wissenschaft.
Kasse-Ost AND-N «

. — REISENle « «

.

,,«- ---- . - -

; tireiitiilo iior Heini-Runde
in allen ihren Gebietenwcrden besonders hin-
gewiesen Aus die natur-wissenschaftliche

Kkikrchkifk

·.. «s(.isk; »
«

·-

Zeitung ur Verbreitung naturwissenschaftlicherKenntnisund Naturaiischaunng sur Leser aller

Stände. (Organ des ,,Deutschen Huiiiboldts
Vereins.«) Begründet unter Herausgabe von

Dr. Otto Ule und br. Karl Mira-r von Halle.
«

Herausgegeben von Dr. Karl Muller von Halle,
brging am l. Januar Js77 ihr 2;i1ahri«ged
Jubiiiiuni Die Zeitschrift war stets lieiiiiiht,
ihre Ausgabe iii iiuifassendster Weise zu er-

füllen. Nanihiiste Mitarbeiter und renam-
niirte Künstler haben auch ferner ihre Mit-
wirkung bereitwilligst zugesagt nnd liegen in-

teressante Beiträge nnd vorzngliche Original-Jllustrkitioiien bereits vor. Ebensole ringt
die Zeitschrift Literaturberichte und mannig-
iache Mittheilungen naturwissenschaftlichen
Inhaltes voni Jn- und Auslande. Wir la-

den mit dein ergebenen Bemerten zuni Abonnes

ment höflichst ein« daß allen Freunden de:

Naturkuiide aus den»verschiedensten Gebieten

«
der Naturwissenschait Juteresiantes und Jn-

l strucfives in Fiille geboten wird nnd ersnchen
s wir die qeelirteii Leier-, die Pranunieration

l

l

auf die El atnr zu bewirken, damit sie ersehen
mögen, dasz das Blatt den Ansprachen jed-
wedes Natursreundes in vollem

Maiäßegerecht
wird. reig pro Quart-il 4 Var .

All?Buchniiiidluiigen nnd Lioftanstalten
nehmen Abonnements an-

ti. schnetschlie’seherlierlag,helle it-d.

Billiger Toback;

l871

berg am Harz franko

10 Pfund geschnitteneHavannarippen
von ganz vorzüglichemGeruch und mildem, nicht kratzendem Geschmack. [881

l

f Banco-Verlangen erhält Jede-,
l l Welcher sich Von dem Werthe des illustrirten
T« Buches: Dts Als-MS Natnrheilmethode (90.»Aufl.)
l überzeugen will-, einen Kiisznxi daraus gratis nnd
I fkcmcv zugesandt von Wann-Hi Vorlage-Zinnenin

I Leiple Kein Kranker versäume, sich den Auszug
l

l kommen zu lassen. .

J
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Dieser Nummer ist eine Beilage von dem Apo-
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